
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 

§/Artikel/Anlage 

§ 1275 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1812 

Text 

4) Hoffnungskauf. 

§ 1275. Wer für ein bestimmtes Maß von einem künftigen Erträgnisse einen verhältnißmäßigen Preis 
verspricht, schließt einen ordentlichen Kaufvertrag. 


